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Rundbrief Nr. 01/2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Veranstaltungen 2015 für Pfarrsekretärinnen 
2. Kopieren von Liedern 
3. Rauchmelder 
4. Kollekten 
 
 
1. Veranstaltungen 2015 für Pfarrsekretärinnen 
 
Jedes Jahr laden wir alle Pfarrsekretäre/innen zu einem Workshop bei uns in der Verrechnungs-
stelle ein. Der Workshop findet in diesem Jahr am 12. Mai (09:00 Uhr bis 12:30 Uhr) in der Ver-
rechnungsstelle statt. Hierzu schon jetzt herzliche Einladung. Bitte merken Sie sich diesen Ter-
min vor. Eine detaillierte Einladung mit Agenda erhalten Sie Anfang April. Bitte teilen Sie uns 
deswegen Ihre Themen und Wünsche bis spätestens 15. März 2015 mit. Vielen Dank. 
 
Im Rahmen des Gesundheitsmanagement werden wir erstmals 2015 einen Oasentag für Pfarr-
sekretäre/innen anbieten. Dieser findet am 24.09.2015 statt. Auch hierzu bereits heute herzliche 
Einladung. Bitte merken Sie sich bei Interesse auch diesen Termin schon vor. Den Tagesablauf 
werden wir Ihnen beim Workshop im Mai vorstellen.  



 - 2 -

 
2. Kopieren von Liedern 
 
die VG-Musikedition vertritt die urheberrechtlichen Interessen von Komponisten und Liedtextern. 
Mit Ihr ist ein Pauschalvertrag abgeschlossen, der dies erlaubt: 
 

• kopieren von einzelne Liedtexte für den gebrauch im Gottesdienst und bei sonstigen 
kirchlichen Feiern 

• erstellen von kleinen Liedheften (maximal 8 Seiten) ebenfalls für den Gebrauch in einzel-
nen Gottesdiensten und kirchlichen Feiern. 

 
Nicht abgedeckt in dem Vertrag sind Kopien von Liedtexten für Feiern oder beispielsweise der 
Abdruck eines Liedes im Gemeindebrief. 
 
Für Kindergärten gelten spezielle Regelungen, die ein weitergehendes Kopieren aus dem Kir-
chengemeindlichen Bereichen erlaubt.  
 
 
3. Rauchmelder  
 
Wir haben die Firma Ritter beauftragt, alle Kindergartengebäude mit Rauchmelder auszustatten, 
soweit nicht die Gemeinden als Gebäudeeigentümer dafür verantwortlich sind. Ein Mitarbeiter 
der Fa. Ritter wird sich - falls noch nicht geschehen - in den nächsten Tagen bei Ihnen melden, 
um einen Termin zu vereinbaren.  
 
Mittlerweile hat die Fa. Ritter mitgeteilt, dass die Fülle der Aufträge nicht bis zum 31. Dezember 
2014 abgearbeitet werden konnte. Die restlichen Aufträge sollen aber bis Ende Januar erledigt 
sein. Ein Mitarbeiter der Fa. Ritter müsste sich also in den nächsten Tagen nun definitiv bei Ih-
nen melden. Wenn dies bis zum 20. Januar 2015 nicht der Fall sein sollte, bitten wir um Informa-
tion. 
 
Bitte veranlassen sie keine Montage über örtliche Handwerker und Firmen, da der Vertrag mit 
der Fa. Ritter alle Wartungen und Prüfungen enthält. 
 
 
4. Kollekten 
 
Leider waren die Mitarbeiter der Kollektur im Erzb. Ordinariat bislang nicht in der Lage, der neu-
en Kirchengemeinden eine neue Kollektennummer zu zu teilen. Wir haben der Kollektur mitge-
teilt, das in unserem Bereich ab dem 1. Januar 2015 die gesamten Kollekten für die ganze neue 
Kirchengemeinde immer unter der Kollektennummer der Hauptgemeinde abgeführt wird. Für die 
übrigen ehemaligen Kirchengemeinden erfolgt keine Meldung und keine Abführung mehr. Wir 
bitten Sie, dementsprechend zu verfahren. 
 
Wir werden weiterhin versuchen, die Kollektennummer für die neue Kirchengemeinde so schnell 
wie möglich für Sie zu bekommen. 
 
 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth   Björn Mittmesser 
 


